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Getrost
dem Ende entgegen

Am 6. Dezember starb Leni Altwegg mithilfe  
von Exit in ihrer Zürcher Alterswohnung. Die 
95-jährige pensionierte Pfarrerin machte daraus 
kein Geheimnis. Was früher ein Tabu war, ist 
heute selbstverständlicher geworden. 
TEXT: USCH VOLLENWYDER, ILLUSTRATION: STEPHAN SCHMITZ 

L
eni Altwegg war bereit. Im 
vergangenen Mai war sie 
95 Jahre alt geworden. Die 
körperlichen Gebresten 
hatten zugenommen, im 

Juli wurde Lungenkrebs diagnostiziert. 
Im November schrieb sie einen Zusatz 
zu ihrem Lebenslauf, den sie schon zwei 
Jahre zuvor verfasst hatte: «Ich habe 
bereits weitgehend von Bezugsperso-
nen, Freundinnen und Freunden Ab-
schied genommen und es genossen: 
Man hört nie so viele Nettigkeiten über 
sich selber wie bei dieser Gelegenheit! 
Exit ist organisiert. Dem Ende sehe ich 
getrost, ja erlöst entgegen.»

Leni Altwegg, eine der ersten Pfar-
rerinnen im Kanton Zürich und in der 
Schweiz, starb am 6. Dezember 2019 in 
ihrer Wohnung im Tertianum Segeten 
in Zürich Witikon. Dort hatte sie die 
letzten Jahre gelebt. Neben dem Frei-
todbegleiter von Exit waren ihre Paten-
tochter Ruth Dold-Altwegg und ihre 
langjährige Freundin Ruth Straub bei 

ihr. In der Todesanzeige steht: «... auch 
an ihrem Lebensende fühlte sie sich von 
einem liebevollen Umfeld getragen. Sie 
war erleichtert, ihr Leben und ihr Ster-
ben im Rahmen von Exit abschliessen 
zu können.» 

«Leni war eine mutige und unab-
hängige Frau», schaut ihre engste Be-
zugsperson Ruth Dold zurück. Auf der 
Kanzel und in ihrem Privatleben bezog 
sie Stellung gegen Ungerechtigkeit und 
Diskriminierung. Mit ihrem Engage-
ment in der Anti-Apartheid-Bewegung 
setzte sie ein Zeichen für Gleichberech-
tigung und Geschwisterlichkeit. Ein
engende Strukturen und Hierarchien 
lehnte sie auch in der Kirche ab. Sie ging 
beharrlich ihren Weg und stand zu ihren 
Entscheidungen. «Sie wollte, dass Exit 
in der Todesanzeige erwähnt wird», sagt 
Ruth Dold. Eine Todesanzeige sollte – 
für alle lesbar – an der Informationstafel 
im Tertianum Segeten ausgehängt wer-
den. «Ihr Sterben mit Exit sollte kein 
Geheimnis sein.»
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Die Statistik zeigt: Wie Leni Alt-
wegg starben 2018 insgesamt 905 
Menschen mithilfe von Exit. Ihr Durch-
schnittsalter betrug knapp achtzig 
Jahre. Rund ein Viertel von ihnen litt 
an Mehrfacherkrankungen, meist ver-
bunden mit fortgeschrittenem Alter. 
Die meisten starben in ihrer Wohnung. 
122 Personen, dreizehn Prozent, bean-
spruchten eine Freitodbegleitung im 
eigenen Zimmer ihres Alters- oder 
Pflegeheims. Gegen zwanzig Sterbe
willige mussten ihre gewohnte Umge-
bung verlassen, weil Sterbehilfe in den 
Räumen ihrer Institution nicht er-
wünscht oder zugelassen ist. In diesen 
seltenen Fällen stellt Exit ein Sterbe-
zimmer zur Verfügung. 

Jede Institution entscheidet selber
Beihilfe zum Suizid ist gemäss Artikel 
115 des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches nicht strafbar – sofern sie nicht aus 
selbstsüchtigen Motiven erfolgt. In der 
Öffentlichkeit ist der begleitete Suizid 
mit einer Sterbehilfeorganisation breit 
akzeptiert. Eine nationale Regelung gibt 
es nicht. Immer mehr Kantone erlassen 
deshalb eigene Richtlinien. Der Zürcher 
Stadtrat erlaubte bereits im Jahr 2000 
Sterbehilfe in den städtischen Alters- 
und Pflegeheimen. In der Regel ent-
scheidet jede Institution selber, ob sie 
in ihren Räumen Freitodbegleitungen 
zulassen will oder nicht. Exit geht da-
von aus, dass inzwischen rund die Hälfte 
assistierten Suizid erlauben.

«Zwar steht die palliative Betreu-
ung unserer Gäste im Mittelpunkt, aber 
begleiteter Suizid ist gestattet», sagt Jan 
Hollenstein, Geschäftsleiter des Tertia-
nums Segeten: «Vorrang hat das Selbst-
bestimmungsrecht jedes und jeder Ein-
zelnen.» Ein internes Positionspapier, 

an dem Vertreterinnen und Vertreter 
der verschiedenen Berufsgruppen mit-
gearbeitet haben, regelt den Umgang 
mit dem begleiteten Suizid in den Ter-
tianum Wohn- und Pflegezentren. Je-
der Gast werde bereits beim Eintritts-
gespräch darauf angesprochen; kaum 
je bekämen sie negative Reaktionen zu 
hören – im Gegenteil: «Die klare Posi-
tion und Transparenz werden ge-
schätzt», sagt Jan Hollenstein. 

Ein Bundesgerichtsurteil vom  
3. November 2006 hält fest, dass in der 
Schweiz jedem urteilsfähigen Men-
schen das Recht zusteht, über Art und 
Zeitpunkt seines Sterbens selber zu ent-
scheiden. «Wir leben in einer Gesell-
schaft, die solche Fragen aufwirft. Es 
liegt in unserer Verantwortung, dass wir 
uns diesen Fragen stellen, nach Antwor-
ten suchen und individuelle Lösungen 
akzeptieren», sagt Heinz Rüegger, 
Theologe, Ethiker und Gerontologe. Für 
den freien wissenschaftlichen Mitarbei-
ter des Instituts Neumünster in Zolli-
kerberg ist es selbstverständlich, dass 
Heimbewohnerinnen und -bewohnern 
auch bezüglich ihres Sterbens die glei-
chen Rechte zustehen wie Menschen, 
die noch in ihren eigenen vier Wänden 
leben (siehe Interview Seite 16).

Den Entscheid, mit Exit zu sterben, 
machte sich Leni Altwegg nicht leicht. 
Seit sie der Sterbehilfeorganisation bei-
getreten sei, sei sie ruhiger, sagte sie vor 
fünf Jahren in einem Beitrag in der Zeit-
lupe. Sie hoffe aber, dass sie deren 
Dienste nie in Anspruch nehmen müsse. 
«Trotzdem ist es für mich eine Art Ver-
sicherung, falls das Leben nicht mehr 
auszuhalten sein sollte.» Eine gewisse 
Unsicherheit beschäftigte sie bis zuletzt. 
Sie fragte sich, ob sie sich mit dem 
selbstgewählten Tod nicht um eine 
letzte Lebenserfahrung bringen würde. 
«So lang und so intensiv haben wir im-
mer wieder über diese widersprüchli-
chen Gefühle diskutiert», erzählt Ruth 
Dold. Noch zwei Tage vor ihrem Todes-
tag habe ihre Patin am Telefon gesagt: 
«Du, ich weiss dann nicht, wie mir über-
morgen zumute sein wird.»

Niemand stirbt für sich allein
Ruth Dold konnte nur immer wieder-
holen, was ihrer tiefsten Überzeugung 
entsprach: «Es ist dein Weg. Es ist deine 
Entscheidung. Du musst dich nicht 
rechtfertigen. Ich begleite dich auf dei-
nem Weg.» Ruth Straub, langjährige 
Freundin und ebenfalls Pfarrerin, lei-
tete später auf Leni Altweggs Wunsch 

BEIHILFE ZUM SUIZID – 
STELLUNGNAHME VON PRO SENECTUTE
Pro Senectute anerkennt das Recht von suizidwilligen Menschen, ihr Leben – 
auch unter Beihilfe anderer Personen – beenden zu wollen, und respektiert die 
in der Schweiz dafür festgelegten gesetzlichen Regelungen. Sie setzt sich aber 
auch für die Stärkung der Suizidprävention von alten Menschen ein, ebenso 
wie für die Verwirklichung eines flächendeckenden Konzepts der palliativen 
Betreuung am Lebensende. 
Pro Senectute hat für alle Fragen rund um Krankheit und Sterben ein Vorsorge­
dossier erarbeitet. Mehr Informationen zum Docupass Seite 32.
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die Abdankungsfeier in Zürich Witikon. 
Auch sie wollte ihrer Freundin am 
Todestag nahe sein. Obwohl sie eine 
andere Meinung vertritt: «Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass im Sterbepro-
zess wichtige letzte Dinge geschehen 
können.» Doch sie akzeptierte und re-
spektierte Leni Altweggs Willen: «Mein 
Dabeisein war die letzte Bejahung ihrer 
Entscheidung.»

«Niemand stirbt für sich allein.» 
Dieser vielfach zitierten Aussage ist 
Heinz Rüegger schon oft begegnet, und 
im Grundsatz ist er damit einverstan-
den: «Sterbende müssen ihre Nächsten 
loslassen, die Zurückbleibenden müs-
sen den Sterbenden gehen lassen.» 
Nicht einverstanden ist er, wenn mit 
diesem Argument anstelle der Patien-
tenautonomie die Anliegen, Befürch-
tungen und Bedürfnisse der Angehöri-
gen ins Zentrum gestellt werden: «Ob 
jemand nach reiflicher Überlegung den 
begleiteten Suizid als letzte Lösung sieht 
oder nicht, ist ganz allein sein Ent-
scheid. Dieses Entscheidungsrecht ha-
ben weder die Ärzteschaft noch die An-
gehörigen, noch die Pflegenden.»

«Das offene Gespräch gibt den 
Angehörigen die Möglichkeit, sich mit 
einem solchen Entscheid auseinander-
zusetzen. Auch wenn sie ihn nicht gut-
heissen, können sie ihn vielleicht zumin-
dest verstehen», meint Heinz Rüegger. 
So würden in der Regel auch keine 
Schuldgefühle zurückbleiben: «Ange-
hörige denken manchmal, sie hätten für 
den Sterbewilligen zu wenig getan.» 
Auch Exit macht seine Mitglieder dar-
auf aufmerksam, wie wichtig der Ein-
bezug der Nächsten ist. Bei den vorgän-
gigen Abklärungsgesprächen ist die 
Anwesenheit der Angehörigen sogar 
sehr erwünscht. Nach der Freitodbeglei-

tung bietet die Organisation den Zu-
rückgebliebenen zudem ein Gespräch 
mit den Sterbehelfenden an, um allfäl-
lige Fragen zu klären und das Gesche-
hen Revue passieren zu lassen. 

Alles war gesagt
Leni Altwegg und ihre Nächsten hatten 
sich alles gesagt. Die letzten Vorberei-
tungen wurden abgeschlossen. Der Le-
benslauf war verfasst, viele Briefe hatte 
Leni Altwegg noch geschrieben, die 
Heimleitung informiert, mit ihrer 
Freundin die Abdankungsfeier vorbe-
reitet und das Leichenmahl organisiert. 
Über die von ihrer Patentochter formu-
lierte Todesanzeige freute sie sich sehr. 
Sie wusste um den genauen Ablauf der 
Todesstunde und war darauf vorberei-
tet. Den Todestag verschob sie, weil sie 
noch einen Besuch aus ihrem geliebten 
Südafrika erwartete. Ihre Patin sei in 
dieser letzten Zeit toleranter, gelassener, 
weicher geworden, sagt Ruth Dold.

Getragen von einem Urvertrauen, 
fühlte sich Leni Altwegg in einen Sinn-
zusammenhang eingebettet und war 
überzeugt, dass letztlich alles gut-
kommt. Das Buch von Lorenz Marti 
«Eine Handvoll Sternenstaub» bedeu-
tete ihr viel. In einem Artikel für die 
Zeitschrift «Neue Wege» schrieb sie 
2014: «Ich finde es überwältigend, dass 
es mich überhaupt gibt: ein bewegtes 
Pünktchen auf dem Erdball, der seiner-
seits ein Stäubchen ist im Weltall, un-
endlich unwichtig und doch am Leben. 
Manchmal habe ich ganz konkret das 
Gefühl, mich in die Wölbung des Welt-
alls schmiegen zu können, geborgen in 
einem unerklärlichen Wohlwollen.»

Der letzte Tag brach an. Es war der 
6. Dezember, der Nikolaustag. Leni Alt-
wegg war gelassen, heiter, «mit sich im 

Reinen», sagt Ruth Dold. Beim gemein-
samen Mittagessen hätten sie über alles 
Mögliche geredet und gelacht; Leni sei 
wie immer rundum interessiert gewe-
sen. Ruth Straub war überrascht, wie 
vergnügt ihre Freundin in ihren aller-
letzten Stunden war: «Sie schien am 
Punkt angelangt zu sein, wo sie alles los-
gelassen hatte.» Nach dem Kaffee war 
es Leni Altwegg selber, die zum Auf-
bruch mahnte: In einer halben Stunde 
würde der Freitodbegleiter mit dem 
Sterbemittel kommen.

Ruth Straub hatte ihre Freundin ge-
beten, einen Psalm lesen zu dürfen. «Von 
allen Seiten umgibst du mich und hältst 
die Hand über mir ...» Ruth Dold hielt 
die Hand ihrer Patin und erhielt ein letz-
tes, ein liebevolles Lächeln. Dann war es 
vorbei. Ruth Dold, die von Anfang an 
den Entscheid ihrer Patin mitgetragen 
hatte, und Ruth Straub, die persönlich 
einen anderen Weg gehen würde, sind 
sich einig: «Es war friedlich und stim-
mig.» Ruth Straub ging nach Hause – 
Kopf und Herz voll vom Geschehen und 
froh, dass sie die letzten Stunden ihrer 
Freundin hatte miterleben dürfen. Ruth 
Dold blieb, bis Rechtsmedizin und Poli-
zei den Leichnam freigegeben und der 
Bestatter ihn abgeholt hatte. Dann fuhr 
auch sie durch die dunkle Nacht nach 
Hause. Müde, aber mit dem Gefühl: «Es 
war gut, so wie es war.» ❋
 
Interview mit Heinz Rüegger, Seite 16

Adresse: Exit Geschäftsstelle,  
Postfach, 8032 Zürich,  
Telefon 043 343 38 38
Buch: Lorenz Marti: Eine Hand voll 
Sternenstaub. Herder Verlag,  
Freiburg i.B., 6. Aufl. 2017, 220 S.,  
Taschenbuch CHF 19.90
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● Heinz Rüegger (66), Dr. theol.,
Theologe, Ethiker und Geronto­
loge, ist seit seiner Pensionierung 
freiberuflich als Referent, Autor 
und Berater sowie als freier Mit­
arbeiter des Instituts Neumünster 
tätig. Er berät u.a. Alters- und 
Pflegeheime, die für ihre Institution 
eine Strategie im Umgang mit 
begleitetem Suizid ausarbeiten 
wollen. Heinz Rüegger hat drei 
erwachsene Kinder und lebt mit 
seiner Frau in Zollikerberg.
www.heinz-rueegger.ch

INTERVIEW

Clienia Littenheid AG
Privatklinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie
9573 Littenheid

Die häufigste Form von Demenz ist die Alzheimer-Krankheit, dicht 
gefolgt von vaskulären Demenzen, deren Ursache eine Störung 
der Blutversorgung des Gehirns ist. Beiden Erkrankungen gemein-
sam ist eine schleichend fortschreitende Beeinträchtigung der 
Hirnleistung – je älter ein Mensch ist, desto wahrscheinlicher wird 
eine Erkrankung.

Gibt es präventive Massnahmen?
Niemand kann sich völlig vor einer Demenz schützen, denn 
manche Risiken können nicht beeinflusst werden, zum Beispiel 
das Alter oder erbliche Faktoren. Daher macht es Sinn, sich auf 
beeinflussbare Risikofaktoren zu konzentrieren, welche die allge-
meine Gesundheit und Hirnleistung fördern und so das Risiko einer 
Demenzerkrankung reduzieren:

– Regelmässige körperliche Aktivität, wie Wandern, Tanzen,  
 andere Sportarten oder auch Gartenarbeit fördert die Durch-
 blutung des Gehirns und regt den Stoffwechsel von Nervenzellen 
 und Zellkontakten an. 
– Dies gilt ebenso für geistige Aktivitäten, zum Beispiel lesen, 
 musizieren, Denksportaufgaben lösen, Schach spielen oder 
 jassen. 
– Ernähren Sie sich gesund, frisch und abwechslungsreich mit 
 Früchten, Gemüse, Kräutern, Fisch, Nüssen und Kohlehydraten 
 wie Nudeln, Kartoffeln oder Reis.
– Konsultieren Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt regel- 
 mässig, um Blutdruck, Cholesterinspiegel und Blutzucker im  
 Blick zu behalten. 
– Geniessen Sie nur mässig Alkohol und achten Sie auf Ihr  
 Gewicht. 
– Pflegen sie Ihre sozialen Kontakte zu Familie, Freunden oder  
 in einem Verein und gestalten Sie Ihr Leben aktiv. 

PD Dr. med. Bernd Ibach, Chefarzt 
Zentrum für Alterspsychiatrie und 
Privé, Facharzt für Psychia- 
trie und Psychotherapie 
Clienia Littenheid AG

Zurzeit leben 150 000 Menschen mit Demenz in der 

Schweiz, bis 2040 werden rund 300 000 betroffen sein. 

Jährlich erkranken 30 000 Personen neu, in 20 Jahren 

werden dies 60 000 sein. 

PUBLIREPORTAGE

Die Demenz und der Zauber der Prävention

Bevor das Gedächtnis verloren geht
Fällt es dennoch schwer, sich Dinge zu merken, wollen die richtigen 
Worte einfach nicht mehr einfallen, erkennt man bekannte Orte 
oder Menschen nicht mehr genau, können komplexe Handlungen 
nicht mehr wie früher erledigt werden, so verschafft eine haus-
ärztliche Untersuchung eine erste Orientierung. Eine stationäre 
Abklärung kann sinnvoll sein, wenn depressive Symptome oder 
andere komplizierende Faktoren dazukommen. 

Für ambulante Abklärungen und Früherkennungen führt die Clienia 
Littenheid AG mit ihrer ambulanten Alterspsychiatrie und -psycho-
therapie eine Memory-Klinik im Psychiatriezentrum Frauenfeld. Bei 
depressiver Symptomatik, Angstzuständen oder Hirnleistungsstö-
rungen bietet sie zudem in ihrer Klinik die Möglichkeit zur stationä-
ren Diagnostik und Therapie. Zusatzversicherten Patientinnen und 
Patienten stehen grosszügig gestaltete Einzelzimmer und andere 
Hotellerieleistungen, die hohen Ansprüchen gerecht werden, zur 
Verfügung. Ergänzt wird das Privé-Angebot durch eine intensi-
vierte Frequenz der Einzeltherapien.

Von Demenz spricht man, wenn die geistigen Fähigkeiten des Gehirns im Vergleich zur früher nachlassen und die 
Selbstständigkeit im Alltag abnimmt. Früher oder später ist stets das Gedächtnis betroffen. Zu Beginn können jedoch 
Veränderungen der Sprache, die Orientierung, eine Veränderung des sozialen Verhaltens oder gar eine Depression im 
Vordergrund stehen.

Neubau 2019: Patientenhaus «Panorama» in Littenheid

«Allein die Verzögerung des Beginns einer  
Demenzerkrankung um fünf Jahre würde  
deren Häufigkeit um die Hälfte senken.»

Tel. 071 929 60 60 
info.littenheid@clienia.ch
www.clienia.ch/prive/littenheid

tution zum Sterben verlassen müssen. 
Die Nationale Ethikkommission im 
Bereich der Humanmedizin NEK 
fordert, dass jedes Alters- und Pflege-
heim seine Haltung zum begleiteten 
Suizid definiert und Bewohnerinnen 
und Bewohner darüber informiert. 

Ein oft gehörtes Argument meint, dass 
ein Freitod die Pflegenden sehr 
belasten kann. Was sagen Sie dazu? 
Neben der Fürsorgepflicht gehört der 
Respekt vor der Patientenautonomie 
zum ethischen Abc in der Pflege. 
Pflegende müssen ihren Patientinnen 
und Patienten zugestehen, dass diese 
im Hinblick auf Medizin und Gesund-
heit, auf Leben und Sterben andere 
Entscheidungen treffen, als sie es 
vielleicht selber tun würden. Wer eine 
solche Haltung verinnerlicht hat, kann 
gut mit dem Freitod von Bewohnerin-
nen und Bewohnern umgehen. Das 
Gleiche gilt für Seelsorgende: Wenn 
jemand auf diesem letzten Weg ihren 
Beistand wünscht, ist er meines Er-
achtens zu gewähren. Das gehört zu 
ihren Aufgaben – unabhängig davon, 
welcher Meinung sie selber sind. Das 
heisst allerdings nicht, dass sie beim 
konkreten Vollzug dabei sein müssen. 

Wie ist es für die Mitbewohnerinnen 
und Mitbewohner?
Wer glaubt, dass Mitbewohnende mit 
einer solchen Situation überfordert 
sind, unterschätzt alte Menschen ganz 
gewaltig. Sie können mit Fragen von 
Leben und Tod in der Regel viel besser 
umgehen als jüngere. Sterben gehört 
in einem Alterszentrum zum Alltag. 
Da die Pflegenden an ihre Schweige-
pflicht gebunden sind, wird ein Frei-
tod in einem Heim oft kein öffentli-
ches Thema – ausser die sterbewillige 
Person will das, wie im Fall von Leni 
Altwegg. ❋

schmerzhaften Krankheitsverlauf 
befinden. Oft sind es an Krebs er-
krankte Patientinnen und Patienten, 
die vom Leiden zermürbt sind und es 
nicht mehr aushalten mögen. Oder 
Menschen, die an Mehrfacherkran-
kungen leiden und sich in ihrem 
Alltag zu sehr eingeschränkt fühlen. 
Dann gibt es auch solche, für die 
Autonomie und Selbstbestimmung ihr 
Leben lang höchste Priorität hatten. 
Sie wollen auch über ihr Lebensende 
selber entscheiden können. 

Wenn ich ein Lebensende mit Exit als 
Möglichkeit sehe und in ein Altersheim 
ziehe …
… sollten Sie sich schon vor dem Ein-
tritt erkundigen, ob begleiteter Suizid 
in seinen Räumen gestattet ist. Wenn 
nicht, kann es sein, dass Sie die Insti-

Einen Angehörigen durch einen beglei-
teten Suizid zu verlieren, ist eine 
intensive Erfahrung. Wie kann man 
sich darauf vorbereiten?
Das Wichtigste ist das Gespräch. 
Menschen, die ihr Lebensende mit 
einer Sterbehilfeorganisation planen, 
müssen mit ihren engsten Angehöri-
gen darüber reden und sie in ihre 
Überlegungen einbeziehen. Auch 
wenn nicht alle Beteiligten gleicher 
Meinung sind, ist das offene Gespräch 
für beide Seiten letztlich eine Erleich-
terung: Die Angehörigen können den 
Entscheid ihres sterbewilligen Nächs-
ten besser verstehen und dieser weiss 
sich in seinem Entschluss von den 
Seinen getragen. 

Wie kann ein solches Gespräch gelingen?
Gerade wenn verschiedene Meinungen 
vorherrschen, braucht es oft mehrere 
Anläufe. Und genug Zeit und Geduld, 
denn auch die Angehörigen müssen 
den Prozess durchmachen, den die 
Betroffenen meist schon länger hinter 
sich haben. Solche Gespräche sind 
manchmal schwierig, aber aus meiner 
Sicht verlaufen sie in der Regel  
gut. Traumatisch kann sein, wenn 
nicht miteinander geredet wird: Weil 
Sterbewillige ihren Angehörigen das 
Gespräch nicht zumuten wollen und 
sie so zu schonen meinen. Oder weil 
Angehörige sich dem Gespräch ver-
weigern, weil sie eine andere Meinung 
vertreten. Wer sich nie mit den Grund-
fragen des Lebens und Sterbens aus
einandergesetzt hat, kann von einer 
solchen Situation überfordert sein. 

Ist es ein bestimmter Typ Mensch, der 
mit einer Sterbehilfeorganisation aus 
dem Leben geht?
Zum einen kann ein begleiteter Suizid 
eine Lösung sein für Menschen, die 
sich in einem langwierigen und 

Heinz Rüegger ist Theologe, Ethiker und Gerontologe. Der ehemalige 
wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts Neumünster in Zollikerberg 
weiss um die schwierigen Fragen rund um eine Freitodbegleitung. 

„Es braucht das offene Gespräch„


